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1. Fragestellung 

Plant Deutschland, die Energiesteuer auf Agrardiesel unter das von der EU in der Energiesteuer-
richtlinie vorgeschriebene Minimum zu senken? 

2. Geplante Gesetzesänderung (Energiesteuersenkungsgesetz) 

Dies ist nicht der Fall. Mit dem Gesetzentwurf (Drucksache 20/1741, unter: https://dserver.bun-
destag.de/btd/20/017/2001741.pdf ) sollen die Energiesteuersätze nicht weiter gesenkt werden als 
es nach Europarecht zulässig ist. Grundsätzlich ist geplant, die Energiesteuersätze befristet für 
drei Monate auf alle Kraftstoffe zu senken, die an Tankstellen im Allgemeinen erworben werden 
können. Hierzu zählen neben Benzin und Diesel auch Flüssiggas (LPG) und Erdgas (CNG/LNG). 
Nach dem Ende dieses Zeitraums sollen wieder die bisherigen Energiesteuersätze gelten. In Be-
zug auf Diesel ist geplant, den Energiesteuersatz für einen Liter Diesel, der bislang 47,04 Cent/Li-
ter beträgt, um 14,04 Cent/Liter zu senken.  

Land- und Forstwirte sollen wie bislang eine Entlastung durch die Agrardieselvergütung geltend 
machen können. Bisher beträgt die Vergütung 21,48 Cent/Liter bei Dieselöl. Bei Biodiesel beträgt 
die Erstattung zur Zeit 45 Cent/Liter und bei Pflanzenöl 45,033 Cent/Liter. Dabei muss die zu ver-
gütende Energiesteuer für Gasöl, Pflanzenöl und Biodiesel mindestens 50 Euro im Kalenderjahr 
betragen. Die Verwendung von Biodiesel in Reinform und von Pflanzenöl in der Land- und Forst-
wirtschaft ist nach dem Energiesteuergesetz steuerfrei.  
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